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Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 5 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Nr. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Die Vorhabenträgerin hat einen Bericht zu den voraus-

sichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) gem. § 16 UVPG vorgelegt. Für das Bauvorhaben einschließ-

lich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke auf dem Gebiet der 

 

 

Stadt Willich 

Gemarkung Willich  Flur 1, 2, 38, 39 und 41 

 

Stadt Tönisvorst  

Gemarkung Vorst Flur 23 

 

Gemeinde Grefrath 

Gemarkung Grefrath Flur 55 

 

Gemeinde Schwalmtal 

Gemarkung Waldniel Flur 65 und 67 

 

beansprucht.  

 

Die Stadt Tönisvorst ist lediglich durch die Extensivierung von Grünland und die Pflanzung einer Hecke als Kompensations-

maßnahme betroffen. 

 

Der Plan (Zeichnungen, Erläuterungen und entscheidungserhebliche Unterlagen) sowie der Umweltbericht liegen in der Zeit  

 

vom 16.05.2018 bis 15.06.2018 

bei der  

 

Stadtverwaltung Tönisvorst, Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Straße 8, Zimmer 2, während der Dienststunden 

 

montags bis donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 

 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

sowie freitags von  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

 

Die Planunterlagen, einschließlich des UVP-Berichts und der das Verfahren betreffenden entscheidungserheblichen Unterla-

gen, sind auch über die Internetseite der Stadt Tönisvorst (https://www.toenisvorst.de/de/abt8/bürgerbeteiligung/) sowie die 

Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf, unter der Rubrik „Aktuelle Offenlagen“ 

(http://www.brd.nrw.de/bausteine/_MTT/MTT_aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html) zugänglich. Außerdem sind die Planun-

terlagen auch in dem zentralen Internetportal im Sinne von § 20 UVPG (www.uvp.nrw.de) einzusehen. Maßgeblich ist jedoch 

der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 VwVfG NRW, § 20 Abs. 2 Satz 2 UVPG). 
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Der Vorhabenträger hat neben dem UVP-Bericht die gemäß § 16 UVPG nachfolgend aufgeführte, das Verfahren betreffende 

entscheidungserhebliche Unterlagen vorgelegt, die Bestandteil der Auslegungsunterlagen sind: 

 

Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum 
Erläuterungsbericht (Unterlage 1) und 
UVP-Bericht (Anlage) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 15.02.2018 

Lageplan der Entwässerungsmaßnahmen 
(Unterlage 8) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 15.02.2018 

Landschaftspflegerische Maßnahmen 
(Unterlage 9) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 15.02.2018 

Immissionstechnische Untersuchungen 
(Unterlage 17) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW, Ingenieurbüro 
Lohmeyer GmbH & Co. KG 

15.02.2018 

Wassertechnische Untersuchungen (Un-
terlage 18) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 15.02.2018 

Umweltfachliche Untersuchungen (Un-
terlage 19) 

Landesbetrieb Straßenbau NRW, COCHET 
CONSULT 

15.02.2018 

 

1. Jeder kann gem. § 21 Abs. 1, 2 und 5 UVPG bis spätestens einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist bis zum 

16.07.2018 (einschließlich) bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 25, Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf 

oder bei der bei der Stadt Tönisvorst, St. Töniser Str. 8, 47918 Tönisvorst, Einwendungen gegen das Vorhaben 

schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Darauf, dass eine nicht durch eine elektronische Signatur abgesicherte E-

Mail nicht der erforderlichen Schriftform für Einwendungen oder Äußerungen genügt, wird hingewiesen. Die Ein-

wendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 

 

Nach Ablauf dieser Äußerungsfrist sind Einwendungen und Äußerungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG 

NRW, § 21 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 UVPG). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ab-

lauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW). Der Einwendungsausschluss beschränkt 

sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG beziehen, nur auf 

dieses Verwaltungsverfahren. 

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet die Möglichkeit an, Einwendungen in rechtsverbindlicher elektronischer Form 

gemäß § 3a VwVfG NRW durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes (Emp-

fänger: poststelle@brd-nrw.de-mail.de) zu senden. Der elektronischen Form genügt auch ein elektronisches Doku-

ment, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist (Empfänger: poststelle@brd.sec.nrw.de). Eine 

einfache E-Mail erfüllt die Anforderungen nicht und bleibt daher unberücksichtigt. 

 

2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 

gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 

Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. An-

derenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

 

3. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 

VwVfG NRW von der Auslegung des Plans. 

 

4. Die Planfeststellungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen 

verzichten (§ 38 Absatz 7 StrWG NRW). 
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Tönisvorst, den 18.04.2018  

 

Gemäß § 73 Abs. 6 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) erfolgt die  

 

ortsübliche 
Bekanntmachung 

des Erörterungstermins 
in dem 

 

Planfeststellungsverfahren nach § 43 ff. des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit §§ 73 ff Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) für den Neubau der Erdgasfernleitung ZEELINK  

 

 

1. Der Erörterungstermin zu dem o.g. Planfeststellungsverfahren beginnt 

 

am Montag, dem 14.05.2018 um 10.00 Uhr 

im Dorint . Kongresshotel . Düsseldorf/Neuss 

Selikumer Straße 25 

41460 Neuss 

 

 Einlass in den Saal erfolgt ab 9.00 Uhr. 

 Zunächst werden die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange erörtert. Daran anschließend beginnt die 

Erörterung der privaten Einwendungen. 

 Der Erörterungstermin wird, wenn dies erforderlich ist, am 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018 und 18.05.2018 

fortgesetzt. Kann der Termin zu einem früheren Zeitpunkt beendet werden, wird er vor Ablauf der genannten Zu-

satztermine beendet. 

2. Im Termin werden die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellung-

nahmen von Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan 

mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder 

Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert (§ 73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG). Die Vertretung der Einwender und der Be-

troffenen durch Bevollmächtigte ist möglich. Diese haben ihre Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht 

nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben. 

3. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben einer / eines Beteiligten und / oder deren / dessen Bevollmächtig-

ten auch ohne sie / ihn verhandelt und entschieden werden kann (§ 67 Abs. 1 Satz 3 VwVfG). Die schriftlich und 

rechtzeitig erhobenen Einwendungen behalten auch bei Ausbleiben einer / eines Beteiligten und / oder deren / des-

sen Bevollmächtigten ihre Gültigkeit. Verspätete Einwendungen sind ausgeschlossen. 

 Mit dem Schluss der Verhandlung ist das Anhörungsverfahren beendet. 

4. Personen, die auf die Unterstützung eines Gebärdendolmetschers angewiesen sind, bittet die Anhörungsbehörde 

sich bis zum 02.05.2018 bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dez. 25, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf oder 

per E-Mail (andreas.conrad@brd.nrw.de) zu melden. 
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Az.: 25.05.01

Im Auftrag 

gez. Dr. Karv
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Nichtamtlicher Teil: 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite 
Newsletter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann 
seine eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldun-
gen aus.  Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kosten-
los zur Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslege-
stellen siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amts-
blatt per Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpau-
schale für das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro 
Jahr. 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 200 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
 
  

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 
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